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RECHTSPRECHUNG aus Heft 03/2010

Kinder- und Jugendhilferecht
Abgrenzung von Leistungen nach dem SGB VIII und dem
SGB XII

§ 10 Abs. 4 S. 2, § 19 Abs. 1 SGB VIII, § 53 Abs. 1,
§ 4 Abs. 1 SGB XII, § 104 SGB X

BVerwG 22.10.2009, 5 C 19.08

Für eine (auch) den Zielen der Eingliederungshilfe die-
nende Betreuung einer jungen geistig behinderten Mut-
ter in einer gemeinsamen Wohnform mit dem Kind nach
§ 19 SGB VIII hat nach § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII die
Eingliederungshilfeleistung Vorrang vor den sich damit
überschneidenden Leistungen der Jugendhilfe.

Sachverhalt: I. Der Kl. begehrt als Sozialhilfeträger von dem Bekl. als Ju-
gendhilfeträger die Erstattung der Kosten, die er in der Zeit vom 01.12.2005
bis zum 30.06.2006 für die Betreuung einer jungen Mutter mit geistiger
Behinderung in einem Mutter-Kind-Heim aufgewendet hat.

Die Hilfeempfängerin wurde im Juni 1980 geboren. Wegen ihrer geisti-
gen Behinderung gewährte ihr der Kl. ab 1998 Leistungen der Eingliede-
rungshilfe, und zwar zunächst für ihre weitere Unterbringung in einem
Heim für Kinder und Jugendliche und sodann von Januar bis August 2001
für ihre Unterbringung in einer betreuten Außenwohngruppe für Behin-
derte im Kreisgebiet des Bekl. Nachdem die Hilfeempfängerin ungefähr
ein Jahr außerhalb dieser Einrichtung gelebt und dabei ihren letzten gA
im Kreisgebiet des Bekl. gehabt hatte, wurde sie im September 2002 wie-
der in der Außenwohngruppe aufgenommen. Der Kl. gewährte ihr erneut
Eingliederungshilfe.

Anlässlich der bevorstehenden Geburt ihres Kindes wurde die Hilfeemp-
fängerin ab Mai 2004 in einer Mutter-Kind-Einrichtung in der Stadt S
untergebracht. Auf einen entsprechenden Antrag ihrer Betreuerin hatte ihr
der Kl. im April 2004 zugesagt, die Kosten für ihre dortige Unterbringung
zu übernehmen. Die Hilfeempfängerin und ihr im Juli 2004 geborenes Kind
blieben bis zum 30.06.2006 in der Mutter-Kind-Einrichtung. Für die Kos-
ten der Unterbringung des Kindes, die zunächst die Stadt S als örtlicher
Jugendhilfeträger getragen hatte, erkannte der Bekl. einen Kostenerstat-
tungsanspruch der Stadt S an. Die hier allein streitigen Kosten für die
Unterbringung und Betreuung der Hilfeempfängerin in der Mutter-Kind-
Einrichtung trug durchweg der Kl. Nachdem er im Dezember 2006 ge-
genüber dem Bekl. erfolglos einen Kostenerstattungsanspruch geltend ge-
macht hatte, erhob er im Jahr 2007 Klage und begehrte, den Bekl. zu ver-
urteilen, ihm die in der Zeit vom 01.12.2005 bis zum 30.06.2006 entstan-
denen Kosten für die Unterbringung der Hilfeempfängerin iHv 25.395,98
EUR zu erstatten.

Mit Urteil vom 29.04.2008 hat das Verwaltungsgericht die Klage abge-
wiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt: Dem Kl. stehe nach § 104 SGB
X – als der einzig in Betracht kommenden Anspruchsgrundlage – kein Er-
stattungsanspruch zu, weil er als Sozialhilfeträger im Verhältnis zum Bekl.
als Träger der Jugendhilfe nicht nachrangig, sondern gem. § 10 Abs. 4 S. 2
SGB VIII vorrangig zur Gewährung von Eingliederungshilfe gegenüber der
Hilfeempfängerin verpflichtet gewesen sei.

Mit der vom Verwaltungsgericht zugelassenen Sprungrevision verfolgt der
Kl. sein Begehren weiter. Er rügt eine Verletzung von § 10 Abs. 4 S. 2 und
§ 19 Abs. 1 SGB VIII sowie von § 104 SGB X und macht geltend, hier sei
nicht der Eingliederungshilfe-, sondern der Jugendhilfeleistung nach § 19
SGB VIII als der spezielleren Hilfe der Vorrang beizumessen, zumal das
Kind, dessentwegen letztlich Jugendhilfe geleistet werde und auf das bei
der Anwendung des § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII abgestellt werden müsse,
nicht selbst behindert sei.

Der Bekl. verteidigt das angegriffene Urteil.

Aus den Gründen: II. Die Revision des Kl. ist nicht begrün-
det. Das angefochtene Urteil steht mit Bundesrecht (§ 137

Abs. 1 Nr 1 VwGO) im Einklang. Der Kl. ist hier als Träger
der Eingliederungshilfe nach § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII
vorrangig zur Leistung verpflichtet, sodass ihm nach § 104
SGB X kein Erstattungsanspruch gegen den Bekl. zusteht.

Das Verwaltungsgericht ist – insoweit in Übereinstimmung
mit den Bet. – zu Recht davon ausgegangen, dass allein § 104
Abs. 1 S. 1 SGB X als Anspruchsgrundlage in Betracht
kommt. Danach ist, wenn ein nachrangig verpflichteter Leis-
tungsträger Sozialleistungen erbracht hat, ohne dass die
Voraussetzungen von § 103 Abs. 1 SGB X vorliegen, der
Leistungsträger erstattungspflichtig, gegen den der Berech-
tigte vorrangig einen Anspruch hat oder hatte, soweit der
Leistungsträger nicht bereits selbst geleistet hat, bevor er von
der Leistung des anderen Leistungsträgers Kenntnis erlangt
hat. Nach § 104 Abs. 1 S. 2 SGB X ist ein Leistungsträger
nachrangig verpflichtet, soweit er bei rechtzeitiger Erfüllung
der Leistungsverpflichtung eines anderen Leistungsträgers
selbst nicht zur Leistung verpflichtet wäre. Ein entsprechen-
der Erstattungsanspruch nach diesen Bestimmungen setzt
damit voraus, dass Leistungspflichten (mindestens) zweier
Leistungsträger nebeneinander bestehen und miteinander
konkurrieren, wobei die Verpflichtung eines der Leistungs-
träger der Leistungspflicht des anderen nachgehen muss (Urt.
02.03.2006, BVerwG 5 C 15.05 = BVerwGE 125, 95, 96;
eingehend zur Nachrangigkeit BSG 25.01.1994, 7 RAr 42/
93 = BSGE 74, 36).

Zwar bestanden hier zwei miteinander konkurrierende, auf
dieselbe Leistung gerichtete Leistungspflichten unterschied-
licher Sozialleistungsträger (1.). Allerdings ist die auf Ein-
gliederungshilfe gerichtete Leistungsverpflichtung des Kl.
nicht nachrangig (iSv § 104 Abs. 1 S. 1 SGB X), sondern
geht hier der Verpflichtung zur Leistung von Jugendhilfe
gem. § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII vor (2.).

1. Die Hilfeempfängerin besaß für den streitigen Zeitraum
im Hinblick auf ihre Unterbringung und Betreuung in der
Mutter-Kind-Einrichtung sowohl einen Anspruch auf Leis-
tungen nach § 19 Abs. 1 SGB VIII gegen den Bekl. als Trä-
ger der Jugendhilfe (1.1) als auch einen Anspruch auf Ein-
gliederungshilfe gegen den Kl. als Träger der Sozialhilfe
(1.2).

1.1 Nach § 19 Abs. 1 S. 1 SGB VIII sollen Mütter oder Vä-
ter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen ha-
ben oder tatsächlich sorgen, gemeinsam mit dem Kind in
einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und so-
lange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser
Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des
Kindes bedürfen. Die tatsächlichen Feststellungen des Ver-
waltungsgerichts tragen seine rechtliche Bewertung, dass
diese Voraussetzungen hier zugunsten der Hilfeempfänge-
rin vorlagen und ihr ein entsprechender Anspruch gegen den
Bekl. als zuständigem Träger der öffentlichen Jugendhilfe
(§ 89b SGB VIII) zustand; dies steht auch zwischen den Bet.
nicht im Streit. Insbesondere bestehen keine Zweifel daran,
dass die Hilfeempfängerin aufgrund ihrer Persönlichkeits-
entwicklung der Betreuung in einer gemeinsamen Wohnform
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mit ihrem Kind bedurfte. Dies ist nämlich auch der Fall, wenn
der Elternteil – wie hier – gerade aufgrund einer geistigen
Behinderung mit der Pflege und Erziehung des Kindes über-
fordert ist und deshalb dieser Form der Unterstützung be-
darf (vgl etwa OVG NW 14.08.2008, 12 A 510/08 = juris
Rn 21; Mrozynski, SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe, 5.
Aufl. 2009, § 19 Rn 11).

1.2 Das Verwaltungsgericht ist auch zu Recht davon ausge-
gangen, dass im streitigen Zeitraum eine Leistungsverpflich-
tung des Kl. gegenüber der Hilfeempfängerin nach den Re-
gelungen der Eingliederungshilfe bestand (§ 53 Abs. 1 S. 1,
§ 54 Abs. 1 S. 1 SGB XII iVm § 55 Abs. 1 und 2 SGB IX).
Die Voraussetzungen dieser Hilfeform sind erfüllt (1.2.1) und
der Anspruch auf Eingliederungshilfe ist nicht kraft einer
etwaigen Spezialität des § 19 SGB VIII ausgeschlossen
(1.2.2).

1.2.1 Die Hilfeempfängerin hatte im entscheidungserhebli-
chen Zeitraum nach den genannten Bestimmungen der Ein-
gliederungshilfe einen Anspruch auf ihre Betreuung in der
Mutter-Kind-Einrichtung gegen den Kl. Nach § 53 Abs. 1
S. 1 SGB XII erhalten Personen, die durch eine Behinde-
rung iSv § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähig-
keit an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von
einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, Ein-
gliederungshilfe, wenn und solange nach der Besonderheit
des Einzelfalls, vor allem nach Art oder Schwere der Behin-
derung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliede-
rungshilfe erfüllt werden kann. Soweit der Zweck der Ein-
gliederungshilfe – nämlich insbesondere, dem behinderten
Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu
ermöglichen oder zu erleichtern (vgl § 53 Abs. 3 S. 2 SGB
XII) – durch die Unterbringung eines behinderten Elternteils
in einer Mutter-Kind-Einrichtung erfüllt und ein entsprechen-
der Bedarf für eine gemeinsame Betreuung mit dem Kind
gedeckt wird, hat der insoweit wesentlich behinderte Eltern-
teil – wie hier die geistig behinderte Mutter – einen entspre-
chenden Anspruch auf diese Leistung gegenüber dem Trä-
ger der Sozialhilfe.

Dabei ist es nicht entscheidend, ob die Betreuung in der
Mutter-Kind-Einrichtung – wovon das Verwaltungsgericht
ausgeht – von der Regelung des § 55 Abs. 2 Nr 6 SGB IX
(„Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmög-
lichkeiten“) erfasst wird. § 54 Abs. 1 SGB XII und § 55
Abs. 2 SGB IX gehen nämlich, wie das Wort „insbesondere“
zeigt, von einem lediglich beispielhaften, offenen Leis-
tungstatbestand aus. Deshalb kommen auch andere, nicht aus-
drücklich in § 55 Abs. 2 SGB IX genannte Maßnahmen in
Betracht, sofern sie geeignet und erforderlich sind, die Aufga-
ben der Eingliederungshilfe zu erfüllen (vgl BSG 24.03.2009,
B 8 SO 29/07 R = juris Rn 20). Die Unterbringung der Hil-
feempfängerin als einer geistig behinderten Mutter in der
Mutter-Kind-Einrichtung war hier eine solche Maßnahme.
Sie diente nämlich gerade deshalb den Zwecken der Einglie-
derungshilfe, weil im streitbefangenen Zeitraum nur in die-
ser Wohnform eine angemessene Teilhabe der Hilfeempfän-
gerin am Leben in der Gemeinschaft – gemeinsam mit dem
Kind – möglich war. Nach den für das Revisionsgericht bin-
denden (§ 137 Abs. 2 VwGO) tatsächlichen Feststellungen
des Verwaltungsgerichts sowie aus den von ihm in Bezug

genommenen Verwaltungsvorgängen wünschte die Hilfe-
empfängerin einerseits durchweg, mit ihrem Kind zusam-
menzuleben und es selbst zu versorgen, war andererseits aber
aufgrund ihrer Behinderung nicht in der Lage, dies in ange-
messener Form allein und ohne entsprechende Betreuung und
Unterstützung durch Dritte in einer gemeinsamen Wohnform
zu tun.

Die vom Kl. erstmals in der mündlichen Verhandlung vor
dem Revisionsgericht geäußerten Zweifel daran, ob der Hil-
feempfängerin ein Anspruch auf Eingliederungshilfe für die
Unterbringung in der Mutter-Kind-Einrichtung zustand, grei-
fen nicht durch. Entgegen diesen Zweifeln kann der Zweck
einer sozialhilferechtlichen Eingliederungsmaßnahme auch
sein, einem behinderten Elternteil die von diesem erwünschte
angemessene Pflege und Betreuung seines Kindes zu ermög-
lichen und ihn dabei zu unterstützen. Dies überdehnt nicht
die Zielsetzung der Eingliederungshilfe (vgl aber OVG NW
14.08.2008, aaO, Rn 35). Ziel und Funktion der Eingliede-
rungshilfe, dem behinderten Menschen die Teilhabe am Le-
ben in der Gemeinschaft zu ermöglichen, umfassen vielmehr
auch und gerade das Leben in der familiären Gemeinschaft
mit dem eigenen Kind und damit auch die Stärkung der el-
terlichen Erziehungskompetenz.

Die Förderung der Selbstbestimmung von Menschen mit
Behinderung und ihrer gleichberechtigten Teilnahme am
Leben in der Gemeinschaft (§ 53 Abs. 3 S. 2 SGB XII) nimmt
weder nach dem Wortlaut noch nach dem Sinn der Regelun-
gen die Situation der Elternschaft behinderter Menschen aus.
Auch und gerade durch eine geistige Behinderung eines El-
ternteils können nämlich dessen Fähigkeit und Bereitschaft
zur „sachgerechten“ Pflege und Erziehung eines Kindes so
beeinträchtigt sein, dass sie durch unterstützende Hilfen ge-
fördert werden müssen. Von dem Ziel, dem behinderten
Menschen ein Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen,
ist es auch umfasst, ihm die Fähigkeiten zu vermitteln und
die Hilfen zu gewähren, die zur sachgerechten Wahrnehmung
der Elternverantwortung erforderlich sind. Die Wahrneh-
mung der Elternrolle ist eine gemeinschaftsbezogene Ent-
faltungsform des Menschen (mit Behinderung) im Sinne der
Eingliederungshilfe. Diese Gemeinschaftsbezogenheit bringt
nicht zuletzt das GG zum Ausdruck. Das Anliegen eines
sorgeberechtigten Elternteils (mit Behinderung), seine Kin-
der persönlich zu betreuen und zu versorgen, ist zum einen
durch das Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG) geschützt und
sieht sich zum anderen dem staatlichen Wächteramt ausge-
setzt (Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG). Die Pflege und Erziehung ei-
nes Kindes durch die Eltern ist dabei verfassungsrechtlich
als Grundbedürfnis aller Eltern, auch von Eltern mit Behin-
derung, vorausgesetzt. Da die Eltern-Kind-Beziehung exis-
tenziell und eine soziale Bindung von herausragender Be-
deutung ist, bildet die Verantwortungsübernahme der Eltern
(mit Behinderung) für ihr Kind eine zentrale Frage der Teil-
habe der Eltern am Leben in der Gemeinschaft (vgl auch VG
Minden 31.07.2009 , 6 L 382/09 = juris Rn 23; Meysen, in:
Münder ua, FK-SGB VIII, 6. Aufl. 2009, § 10 Rn 51, 53).

1.2.2 Die auf den Menschen mit Behinderung bezogene Ein-
gliederungshilfe wird nicht dadurch verdrängt, dass der Hil-
feempfängerin auch ein Anspruch auf Leistungen der Jugend-
hilfe nach § 19 Abs. 1 SGB VIII zustand, der ebenfalls den
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Zweck verfolgte, ihre Erziehungskompetenz als Mutter zu
stärken und insoweit ihren diesbezüglichen Eingliederungs-
hilfebedarf (zumindest teilweise) zu decken geeignet war.
Nicht zu folgen ist der Ansicht, die spezielle jugendhilfe-
rechtliche Ausrichtung des § 19 SGB VIII verdränge die so-
zialhilferechtliche Eingliederungshilfe, weil eine Betreuung
in einer Mutter-Kind-Einrichtung nach § 19 SGB VIII nicht
nur auf die Eingliederung des Elternteils, sondern darauf
abziele, Erziehungsdefizite beim Kind abzuwenden und die-
ser auf das Wohlergehen des Kindes gerichtete präventive
Charakter die Hilfeform des § 19 SGB VIII präge (so aber
OVG NW 14.08.2008, aaO).

a) Die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Hilfebe-
darf von der Eingliederungshilfe nach §§ 53, 54 SGB XII
(iVm § 55 SGB IX) erfasst wird und wie weit die Zielset-
zung der Eingliederungshilfe reicht, ist unabhängig davon
zu beantworten, ob der Hilfebedürftige parallel einen An-
spruch auf Leistungen der Jugendhilfe besitzt. Dieses Ne-
beneinander möglicher gleichgerichteter Leistungsansprüche
ist Voraussetzung dafür, dass Regelungen zum Rangverhält-
nis verschiedener Sozialleistungen anzuwenden sind, über-
führt das Rangverhältnis indes nicht in ein Spezialitätsver-
hältnis, bei dem der Existenz eines gleichgerichteten Leis-
tungsanspruchs nach einer anderen Norm unmittelbar an-
spruchsvernichtende Wirkung zukommt oder eine einschrän-
kende Auslegung der Eingliederungshilfe geboten ist.

Die Frage, ob ein Elternteil mit (geistiger) Behinderung, der
für ein Kind zu sorgen hat, einen eingliederungshilferechtli-
chen Bedarf auf Förderung seiner Erziehungskompetenz hat,
der durch Leistungen der Eingliederungs- oder Jugendhilfe
zu decken ist, stellt sich im Übrigen in allgemeiner Weise,
dh auch in Fällen, in denen ein Anspruch auf Leistungen der
Jugendhilfe nach § 19 Abs. 1 SGB VIII nicht besteht, etwa
weil das Kind das sechste Lebensjahr erreicht hat. Die An-
nahme eines Spezialitätsverhältnisses unter Zuordnung der
Hilfen für behinderte Eltern allein an die Jugendhilfe würde
vernachlässigen, dass ein eingliederungshilferechtlicher
Bedarf, der dahin geht, die Erziehungskompetenz eines be-
hinderten Elternteils zu stärken und ihm so ein Zusammen-
leben mit seinem Kind zu ermöglichen, unabhängig vom
Alter des Kindes besteht und von der Eingliederungshilfe
umfasst bleibt.

b) § 19 SGB VIII selbst sagt nichts über das Konkurrenz-
oder Rangverhältnis zu den Leistungen der Eingliederungs-
hilfe aus. Das Verhältnis konkurrierender Leistungsansprü-
che aus den Gebieten der Jugendhilfe und der Sozialhilfe
(Eingliederungshilfe) hat der Gesetzgeber vielmehr aus-
drücklich in § 10 Abs. 4 SGB VIII geregelt. Danach wird
das Konkurrenzverhältnis nicht über den Ausschluss einzel-
ner Ansprüche gelöst, sondern grundsätzlich im Wege des
allgemeinen Vorrangs der Jugendhilfeleistungen (Satz 1) und
ausnahmsweise – sofern es um Eingliederungshilfeleistun-
gen für geistig behinderte junge Menschen geht – mit dem
Vorrang der Eingliederungshilfe vor der Jugendhilfe (Satz 2).
Diese Konkurrenzbestimmungen lassen das Bestehen der
Ansprüche unberührt; die Frage des Vorrangs ist regelmä-
ßig erst für die Bestimmung der (endgültigen) Kostenträger-
schaft und ggf der Kostenerstattung von Bedeutung. Nach
Wortlaut und Systematik fehlt jeder Anhalt für eine verdrän-

gende Spezialität des § 19 Abs. 1 SGB VIII gegenüber den
Leistungen der Eingliederungshilfe.

2. Der Kl. hat keinen Erstattungsanspruch gegen den Bekl.,
weil der gegen ihn gerichtete Anspruch der Hilfeempfänge-
rin nicht nachrangig iSv § 104 Abs. 1 S. 1 SGB X ist. Nach
§ 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII besteht hier vielmehr ein Vorrang
der Leistungen der Eingliederungshilfe vor denen der Ju-
gendhilfe. Die tatbestandlichen Voraussetzungen, die § 10
Abs. 4 S. 2 SGB VIII an den Vorrang der Eingliederungshil-
feleistung knüpft, sind erfüllt (2.1). Die Anwendbarkeit der
Vorschrift wird entgegen der Rechtsansicht der Revision
auch nicht mit Blick auf Besonderheiten der Regelung des
§ 9 Abs. 1 SGB VIII bzw der nach dieser Norm gewährten
Leistung ausgeschlossen (2.2).

2.1 § 10 Abs. 4 SGB VIII regelt das Rangverhältnis zwischen
Leistungen der Jugendhilfe und der Sozialhilfe. Nach Satz 2
dieser Bestimmung gehen Leistungen der Eingliederungshil-
fe nach dem Zwölften Buch für junge Menschen, die kör-
perlich oder geistig behindert oder von einer solchen Behin-
derung bedroht sind, Leistungen nach dem Achten Buch (Ju-
gendhilfe) vor. Der Leistungsvorrang des Kl. als des Trägers
der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII greift gegenüber
dem Bekl. als Träger der Jugendhilfe daher nur, soweit es
um Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen
mit körperlicher oder geistiger Behinderung geht. Das ist hier
– wie das Verwaltungsgericht zu Recht festgestellt hat – der
Fall. Denn mit der Tragung der Betreuungskosten in dem
Mutter-Kind-Heim ist eine von der Eingliederungshilfe ab-
gedeckte Leistung an die geistig behinderte Hilfeempfänge-
rin erbracht worden, die im maßgeblichen Zeitraum noch
nicht 27 Jahre alt und damit ein junger Mensch (iSv § 10
Abs. 4 S. 2, § 7 Abs. 1 Nr 4 SGB VIII) war.

2.1.1 Der Anwendung des § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII steht
nicht entgegen, dass hier lediglich der hilfebedürftige Eltern-
teil und nicht auch das Kind, das in der gemeinsamen Wohn-
form mit betreut worden ist, geistig behindert ist (so aber
die Revision im Anschluss an den Beschluss des OVG NW
vom 14.08.2008, aaO).

a) Für eine Auslegung, die den Anwendungsbereich des § 10
Abs. 4 S. 2 SGB VIII auf geistig behinderte Kinder beschrän-
ken und junge Eltern (mit Behinderung) davon ausschließen
will, geben weder der Wortlaut des § 10 Abs. 4 S. 2 SGB
VIII noch dessen systematische Stellung oder sein Sinn und
Zweck etwas her. Der Begriff der „Leistungen der Einglie-
derungshilfe nach dem Zwölften Buch für junge Menschen“
zeigt vielmehr, dass auch Leistungen der Eingliederungshilfe
für geistig behinderte junge Menschen, die selbst Kinder
haben, gemeint sind. Für eine Auslegung, dass dieser Perso-
nenkreis von der Vorrangregel nicht erfasst werden sollte,
fehlt im Wortlaut jeder Anhalt. Ebenso wenig folgt aus der
Formulierung „Leistungen nach diesem Buch“, dass junge
Eltern vom Anwendungsbereich der Vorschrift ausgenom-
men werden sollten (vgl LSG Essen 30.07.2007, L 20 SO
15/06 = juris Rn 46). Hätte der Gesetzgeber dies angestrebt,
so hätte es nahegelegen, den Vorrang der sozialhilferechtli-
chen Eingliederungshilfe nur gegenüber „Leistungen der
Eingliederungshilfe nach diesem Buch“ anzuordnen oder
sonst die Leistungen der Jugendhilfe näher zu umschreiben,
auf die sich die Vorrangregelung beziehen soll. So aber er-
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fasst die Regelung alle Leistungen nach dem SGB VIII und
differenziert auch nicht danach, welche Personen in Bezug
auf diese Leistungen anspruchsberechtigt oder letztlich be-
günstigt sind.

Die systematische Stellung des § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII
spricht ebenfalls gegen eine solche Einschränkung. Die Vor-
schrift steht im Ersten Kapitel („Allgemeine Vorschriften“)
des SGB VIII und ist damit den im Zweiten Kapitel gere-
gelten „Leistungen der Jugendhilfe“ vorangestellt. Sie er-
streckt sich auf alle Jugendhilfeleistungen und will deshalb
der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII bei jungen Men-
schen gegenüber sämtlichen (auf die gleiche Leistung gerich-
teten) jugendhilferechtlichen Maßnahmen den Vorrang ein-
räumen. Dafür spricht auch, dass § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII
seiner Zwecksetzung nach darauf gerichtet ist, in den Fäl-
len, in denen Eingliederungshilfeansprüche junger Menschen
nach dem SGB XII bestehen, eine für die Verwaltungspra-
xis klare Zuweisung und Handhabung der (vorrangigen)
Leistungsverpflichtung zu ermöglichen. Gerade aber durch
den Nachrang aller Jugendhilfeleistungen gegenüber der
Eingliederungshilfe lassen sich Verpflichtungsstreitigkeiten
in Fällen reduzieren, in denen nach dem Lebensalter der
behinderten oder von Behinderung bedrohten jungen Men-
schen typischerweise mit Sachverhaltsgestaltungen zu rech-
nen ist, in denen sowohl Jugendhilfemaßnahmen als auch
sozialhilferechtliche Eingliederungsmaßnahmen für ein und
denselben zur Hilfebedürftigkeit führenden Lebenssachver-
halt infrage kommen (vgl LSG Essen 30.07.2007, aaO,
Rn 46).

b) Die Anwendung des § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII ist auch
nicht – im Wege der teleologischen Reduktion ihres weiter-
gehenden Wortlauts – wegen einer etwaigen allein auf das
Kind bezogenen spezifischen Zweckbestimmung des § 19
SGB VIII ausgeschlossen. Der Senat teilt nicht die Bewer-
tung, dass Leistungen nach dieser Vorschrift allein oder vor-
rangig wegen der Interessen des Kindes gewährt würden und
deswegen letztlich nur auf den Bedarf des Kindes bezogen
sind. Gegen diese Auslegung spricht bereits, dass die Vor-
schrift nur den Elternteil als Anspruchsberechtigten ausweist.
Da sie als materielle Leistungsvoraussetzung gerade an des-
sen Persönlichkeitsdefizite anknüpft und zudem das Ziel
verfolgt, den Elternteil bei der Pflege und Erziehung des Kin-
des zu unterstützen, kann von einer alleinigen Orientierung
an den Interessen des Kindes nicht die Rede sein. Der Um-
stand, dass für Leistungen nach § 19 SGB VIII bei dem al-
leinerziehenden Elternteil keinerlei Altersbegrenzung vor-
gesehen ist, spricht nicht für einen Vorrang der Interessen
des Kindes, sondern dafür, dass Leistungen nach dem SGB
VIII nicht nur Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen
zu gewähren sind, sondern auch Eltern, die bei der Erzie-
hung zu beraten und zu unterstützen sind (§ 1 Abs. 3 Nr 2
SGB VIII). Aus demselben Grund überzeugt auch die (ver-
meintlich) von der Eingliederungshilfe qualitativ abweichen-
de Umschreibung des Zwecks von § 19 SGB VIII nicht,
wonach die Interessen des Kindes auch deshalb vorrangig
seien, weil durch die Unterstützung des Elternteils etwaigen
Erziehungsdefiziten beim Kind vorgebeugt werden solle.
Denn zur Erreichung dieses Ziels ist wiederum die Unter-
stützung des Elternteils unter gezielter Stärkung seiner Er-

ziehungskompetenz notwendige Voraussetzung, ohne dass
sie damit die dem behinderten Elternteil gewährte Hilfe und
Unterstützung auf ein bloßes Mittel zur Verwirklichung der
Rechte des Kindes nach § 1 Abs. 1 SGB VIII reduziert. El-
tern und Erziehungsberechtigte sind auch aus der Sicht des
SGB VIII autonome Rechtssubjekte in Bezug auf ihre Kin-
der, auch wenn das Elternrecht ein Recht im Interesse des
Kindes und auf das Kindeswohl ausgerichtet ist (BVerfG
14.04.1987, 1 BvR 332/86 = BVerfGE 75, 201, 218 f und
06.02.2001, 1 BvR 12/92 = BVerfGE 103, 89, 107). Dass
alle Maßnahmen und Leistungen der Jugendhilfe nach § 1
Abs. 3 SGB VIII bezogen sind auf die Verwirklichung des
Rechts jedes jungen Menschen auf Förderung seiner Ent-
wicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (§ 1 Abs. 1 SGB
VIII), ändert hieran nichts, zumal auch junge Menschen El-
tern sein und dann auch in dieser Rolle der Hilfe und Unter-
stützung bedürfen können.

2.1.2 Die weitere Voraussetzung für das Rangverhältnis
zwischen Jugendhilfe und Sozialhilfe nach § 10 Abs. 4 SGB
VIII, dass sowohl ein Anspruch auf Jugendhilfe als auch ein
Anspruch auf Sozialhilfe gegeben und beide Leistungen
gleich, gleichartig, einander entsprechend, kongruent, ei-
nander überschneidend oder deckungsgleich sind (Urt. des
Senats 23.09.1999, BVerwG 5 C 26.98 = BVerwGE 109,
325, 329 f und 02.03.2006, BVerwG 5 C 15.05 = BVerwGE
125, 95, 96; BSG 24.03.2009, aaO, Rn 17), ist hier eben-
falls erfüllt. Im Verhältnis zwischen der Eingliederungshil-
feleistung für die behinderte Mutter und einer Jugendhilfe-
leistung nach § 19 SGB VIII, die Leistungen für die behin-
derte Mutter und ihr Kind umfasst, liegt zumindest eine teil-
weise, in Bezug auf die hier allein strittigen Leistungen für
die Mutter vollständige Kongruenz der Leistungen vor. Dies
genügt für die Anwendung der Konkurrenzregelung des § 10
Abs. 4 S. 2 SGB VIII und löst ihre Rechtsfolge, den Vor-
rang der Eingliederungshilfe, aus.

a) Die nach § 19 SGB VIII zu gewährende Leistung der Ju-
gendhilfe enthält zwar ein einheitliches Hilfeangebot für zwei
Generationen bei einem alleinerziehenden Elternteil, das
mittels einer komplexen, multifunktionalen Leistungspalet-
te darauf abzielt, den gesamten pädagogischen Bedarf in der
von ihr erfassten spezifischen Lebenssituation zu decken
(BSG 24.03.2009, aaO, Rn 18). Dieser Befund sachlich auf-
einander bezogener Leistungen für Mutter und Kind, die
durch die einrichtungsgebundene Gewährung auch zeitlich
und örtlich verbunden sind, hindert jedoch nicht daran – ge-
rade im Hinblick auf den Elternteil –, insgesamt eine zumin-
dest teilweise Kongruenz dieser Leistung mit der Einglie-
derungshilfe anzunehmen und für die Anwendbarkeit des
§ 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII ausreichen zu lassen. Etwas an-
deres könnte nur dann gelten, wenn die Vorrangregel des § 10
Abs. 4 SGB VIII nur und erst dann eingreifen würde, wenn
die zu gewährenden Leistungen nach Leistungsvoraussetzun-
gen, Leistungsumfang und Zielsetzung identisch wären und
eine (wesentliche) Überschneidung nicht hinreichend wäre.
Das ist jedoch nicht der Fall. Kann nämlich – wie hier – der
auf die Person des eingliederungshilfeberechtigten Men-
schen mit Behinderung bezogene Bedarf, so wie er in einer
gemeinsamen Wohnform mit dem Kind entsteht, für die be-
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hinderte Mutter vollständig durch die Leistungen der Ein-
gliederungshilfe abgedeckt werden, dann sind die insoweit
hiermit verfolgbaren Ziele auch dann mit jenen des § 19 SGB
VIII (teil-)identisch, wenn § 19 SGB VIII – in Bezug auf
das Kind und seine Betreuung – auch weitere Leistungen mit
umfasst.

b) Die sachliche, zeitliche und örtliche Verknüpfung der
Leistungen für Elternteil und Kind zu einer Komplexleistung
schließt eine getrennte Betrachtung der Rechtsgrundlagen
der Leistungsgewährung und der Abrechnung der für einen
behinderten Elternteil einerseits und dessen (behindertes
oder nicht behindertes) Kind andererseits weder logisch noch
– wie der vorliegende Fall unterstreicht – tatsächlich aus. Sie
macht die Leistung auch nicht zu einem „aliud“, die den ein-
gliederungshilferechtlichen Bedarf nicht decken könnte.

c) Allerdings hat das BSG in seinem bereits mehrfach zitier-
ten Urteil vom 24.03.2009 (B 8 SO 29/07 R = juris Rn 17 ff)
zu § 10 Abs. 2 SGB VIII aF – der wesensgleichen Vorgän-
gerregelung des § 10 Abs. 4 SGB VIII – ausgeführt, dass
bei Fällen der vorliegenden Art auch eine teilweise Kongru-
enz der Leistungen nicht angenommen werden könne und
daher die genannte Konkurrenzregelung nicht anwendbar sei.
Dies verpflichtet und berechtigt den erkennenden Senat in-
des nicht dazu, das Verfahren auszusetzen und die Sache gem.
§ 2 Abs. 1, § 11 Abs. 1 RsprEinhG dem Gemeinsamen Se-
nat der obersten Bundesgerichte vorzulegen. Denn bei den
genannten Rechtsausführungen des BSG handelt es sich nicht
um tragende Gründe seines Urteils, sondern um ausdrück-
lich als solche gekennzeichnete „Entscheidungshilfen“ für
das Landessozialgericht, auf die es im konkreten Fall we-
gen der Zurückverweisung der Sache wegen eines Verfah-
rensfehlers nicht ankam.

2.2 § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII ist auch nicht deshalb nicht
anzuwenden, weil der Vorrang der Eingliederungshilfe für
die Unterbringung eines geistig behinderten jungen Eltern-
teils in einer Mutter-Kind-Einrichtung mit der Zwecksetzung
des § 19 SGB VIII, ein einheitliches und umfassendes Leis-
tungsangebot für den Elternteil und das Kind zur Verfügung
zu stellen, nicht vereinbar wäre. Die unterschiedliche Zweck-
setzung von Leistungen ist schon kein Abgrenzungskriteri-
um für die Anwendung der Konkurrenznorm des § 10 Abs. 4
SGB VIII. Selbst wenn man dieses Abgrenzungskriterium
zuließe und den Zweck des § 19 SGB VIII in der vorgenann-
ten Weise bestimmte, stünde diese Vorschrift einer unter-
schiedlichen Kostenträgerschaft für die Betreuung des Kin-
des einerseits und des behinderten Elternteils andererseits
nicht entgegen.

2.2.1 § 10 Abs. 4 SGB VIII schließt eine Bestimmung der
vorrangigen Leistung danach, ob der Schwerpunkt des Be-
darfs oder des Leistungszwecks oder -ziels eher auf die Ju-
gendhilfe oder eher auf die Eingliederungshilfe verweist, aus.
Nach der vom Verwaltungsgericht in Bezug genommenen
Rechtsprechung des Senats (Urt. 23.09.1999, aaO), die im
rechtlichen Ansatz auch das BSG (Urt. 24.03.2009, aaO)
teilt, stellt § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII für die Abgrenzung
allein auf die Art der Leistung ab. Wegen der damit verbun-
denen Schwierigkeiten können nämlich die genannten sons-
tigen Differenzierungen weder in Bezug auf einzelne Leis-

tungsarten noch in Bezug auf die Ausgestaltung der Leistung
im Einzelfall taugliche, hinreichend eindeutige Kriterien für
die Bestimmung der jeweils vorrangigen Leistung liefern.

Hieran hält der Senat fest. Der damit gewählte Ansatz, wo-
nach § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII nur das Bestehen miteinan-
der konkurrierender, auf dieselbe Leistung gerichteter Leis-
tungsverpflichtungen des Jugend- und des Sozialhilfeträgers
(Leistungskongruenz) voraussetzt, soll nämlich der Siche-
rung der bedarfsgerechten Hilfegewährung für junge Men-
schen mit körperlicher oder geistiger Behinderung dienen.
Angesichts der Abgrenzungsschwierigkeiten, die sich in die-
sem Bereich namentlich in Fällen einer Mehrfachbehinde-
rung oder entwicklungsbedingter Besonderheiten ergeben
können, ist deshalb gerade nicht auf eine Grenzziehung nach
Maßgabe des Schwerpunkts des Bedarfs oder des Leistungs-
zwecks oder -ziels abzustellen. Vielmehr ist nur zu fragen,
ob im Außenverhältnis (zum Hilfeempfänger) ein Anspruch
auf beide Leistungen besteht und sich diese ganz oder teil-
weise decken oder überschneiden. Im Fall sich überschnei-
dender Zuständigkeiten für die Leistung sind dann – im In-
teresse des Hilfeempfängers, der hierdurch keinen Nachteil
erleiden soll – beide Hilfeträger leistungsverpflichtet. Der
Nachrang kann dann ggf nur über eine Kostenerstattung
zwischen den verschiedenen Sozialleistungsträgern herge-
stellt werden.

2.2.2 Selbst wenn der Zweck der Leistungsverpflichtungen
für die Frage der Anwendbarkeit des § 10 Abs. 4 S. 2 SGB
VIII von Bedeutung wäre, führte dies hier zu keinem ande-
ren Ergebnis. § 19 SGB VIII enthält – wie ausgeführt – nicht
selbst eine besondere Vorrangregel zugunsten der Jugend-
hilfe, welche die Anwendbarkeit der Konkurrenzregelung des
§ 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII ausschließt. Soweit der aus der
Anwendung des § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII gesetzlich ange-
ordnete Vorrang der Eingliederungshilfe auch in Fällen der
gemeinsamen Betreuung eines behinderten Elternteils mit
seinem Kind dem Sinn und Zweck des § 19 SGB VIII zuwi-
derliefe, könnte dies nur über eine teleologisch reduzieren-
de Auslegung des § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII berücksichtigt
werden; für diese besteht indes, selbst wenn der Wortlaut
hierfür noch Raum lassen sollte, kein Anlass.

a) Der sachlich zutreffende Hinweis auf den „Ganzheitlich-
keitsanspruch“ der Jugendhilfeleistung nach § 19 SGB VIII
(vgl BSG 24.03.2009, aaO, Rn 20), dh auf die Einheitlich-
keit und Komplexität der sowohl an den alleinerziehenden
Elternteil als auch an das Kind gem. § 19 SGB VIII zu ge-
währenden Hilfen, rechtfertigt keine teleologische Redukti-
on. Denn der Ganzheitlichkeitsanspruch einer Leistung nach
§ 19 SGB VIII kann nur so weit reichen, wie es das Leis-
tungsrecht der Jugendhilfe vorgibt, zu dem aber gerade auch
die Vorrangregel des § 10 Abs. 4 SGB VIII zählt. Eine Aus-
legung des § 19 SGB VIII, welche diese Vorschrift als eige-
ne jugendhilferechtliche Vorrangregel begreift, würde aber
die gesetzliche Vorrangregel des § 10 Abs. 4 SGB VIII in-
soweit außer Kraft setzen. Der Geltungsanspruch des § 10
Abs. 4 SGB VIII ist deshalb seinerseits bei der Bestimmung
der Reichweite des § 19 SGB VIII mit zu berücksichtigen
und wirkt einer zu weiten Ausdehnung des Zwecks dieser
Vorschrift entgegen. Auch wenn daher der Zweck des § 19
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SGB VIII in einem „Ganzheitlichkeitsanspruch“ gesehen
wird, reicht dieser nicht so weit, dass er die Vorrangregel des
§ 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII verdrängt.

b) Der in dieser Weise begrenzte Zweck des § 19 SGB VIII
wird auch sonst nicht dadurch vereitelt oder unzulässig be-
einträchtigt, dass der Träger der Eingliederungshilfe die
Kosten für die Unterbringung der behinderten Mutter zu tra-
gen hat. Einer damit verbundenen „Aufspaltung“ der Leis-
tungen dahin, dass der Unterbringungsbedarf der behinder-
ten Mutter in einer Mutter-Kind-Einrichtung vom Sozialhil-
feträger und derjenige des Kindes vom Jugendhilfeträger zu
decken ist, steht § 19 SGB VIII nicht entgegen. Ein jugend-
hilferechtliches Verbot kombinierter Bedarfsdeckung lässt
sich aus der Vorschrift nicht ableiten.

Die mit dem „Ganzheitlichkeitsanspruch“ beschriebene
Zwecksetzung des § 19 SGB VIII wäre überbetont, wenn
hieraus auch normativ eine Untrennbarkeit der in einer Ein-
richtung nach § 19 SGB VIII zu gewährenden Hilfen folgen
sollte. Eine solche Aussage hat weder im Gesetzestext noch
sonst ihren Niederschlag gefunden noch ist sie durch Erfor-
dernisse der Verwaltungspraktikabilität zwingend geboten.
Dass die Leistungen an den behinderten Elternteil hinsicht-
lich der Gewährung und der damit verbundenen Kostenträ-
gerschaft nicht untrennbar sind, unterstreicht der vorliegen-
de Fall. Es ist weder von den Bet. behauptet worden noch
sonst ersichtlich, dass es trotz der in einer gemeinsamen
Wohnform gewährten Hilfe für die Verwaltungspraxis prob-
lematisch wäre, die Kostenträgerschaft für diese Hilfe zu
trennen und die Leistungen für das Kind aus den Mitteln der
Jugendhilfe zu gewähren. Die kalkulatorische Kostentren-
nung ist von dem konzeptionell komplexen Hilfeangebot
logisch und systematisch trennbar. Dass die konzeptionelle
Einheit einer Hilfe nicht der kostenrechtlichen Zuordnung
entsprechen muss, ergibt sich im Übrigen etwa auch aus der
Rechtsprechung zur Gewährung von Jugendhilfe in einer
Mutter-Kind-Einrichtung des Strafvollzugs allein in Bezug
auf das Kind (vgl Urt. 12.12.2002, BVerwG 5 C 48.01 =
BVerwGE 117, 261).

c) Es trifft auch nicht zu, dass sich bei einem Verweis auf
die Leistungen der Eingliederungshilfe die Leistungen für
den behinderten Elternteil nach Art oder Umfang qualitativ
verschlechterten oder eine bedarfsdeckende Hilfe verhinder-
ten, welche die Besonderheiten der gemeinsamen Wohnform
für Mütter/Väter und Kinder berücksichtigt. Wenn ein ent-
sprechender Hilfebedarf des behinderten Elternteils im Hin-
blick auf die einzelnen Leistungen besteht, die vom Leis-
tungsspektrum des § 19 SGB VIII abgedeckt werden, wird
dieser Bedarf in aller Regel auch von der Eingliederungs-
hilfe in entsprechender Weise umfasst werden müssen. So
bestehen etwa im vorliegenden Fall keinerlei Anhaltspunk-
te dafür, dass die Betreuungsleistungen, welche die Hilfe-
empfängerin in der gemeinsamen Wohnform für Mütter/
Väter und Kinder erhalten hat, teilweise nicht vom Leistungs-
spektrum der Eingliederungshilfe abgedeckt worden sind.
Selbst wenn die Eingliederungshilfe im Hinblick auf die hier
in Rede stehende Betreuung in einer gemeinsamen Wohn-
form für Mütter/Väter und Kinder für den behinderten El-
ternteil nicht alle Leistungen des § 19 SGB VIII in gleicher
Weise absichern würde, entstünde keine Schutz- und Leis-

tungslücke. Denn der Umstand, dass an den behinderten
Elternteil hauptsächlich nach Maßgabe der Regelungen über
die Eingliederungshilfe geleistet wird, schließt es nicht aus,
einen ergänzend bestehenden und von dieser nicht abgedeck-
ten Bedarf über Leistungsverpflichtungen aus anderen Ge-
setzen zu decken, hier also ggf auf § 19 SGB VIII zurückzu-
greifen.

Umgekehrt könnte dagegen eine Schutzlücke entstehen,
wenn man die Unterbringung eines behinderten Elternteils
in einer gemeinsamen Wohnform für Mütter/Väter und Kin-
der, dh die Hilfen zur Stärkung von Fähigkeit und Bereit-
schaft zur eigenverantwortlichen Pflege und Erziehung ei-
nes Kindes, im Wege einer verdrängenden Spezialität des
§ 19 SGB VIII vollständig aus dem Bereich der Eingliede-
rungshilfe ausgliedern und sie ausschließlich der Jugendhilfe
zuweisen wollte. Das wäre der Fall, wenn der behinderte El-
ternteil einen Unterstützungsbedarf, der zwar sozialhilfe-
rechtlich anzuerkennen wäre, der aber nicht nach §§ 16 ff
SGB VIII gedeckt werden könnte, wegen der „Komplexität“
der Leistungsgewährung in einer gemeinsamen Wohnform
für alleinerziehende Elternteile und Kinder bereits dem Grun-
de nach einen Anspruch auf Eingliederungshilfe ausschlie-
ßen würde.

d) Der Vorrang der dem behinderten Elternteil zu gewähren-
den Eingliederungshilfe nach § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII ist
in den Fällen des § 19 SGB VIII schließlich auch nicht we-
gen gegenläufiger Interessen eines in der Wohnform betreu-
ten, nicht behinderten Kindes außer Betracht zu lassen. Der
Vorrang der Eingliederungshilfe gefährdet weder die Betreu-
ung in einer gemeinsamen Wohnform für Mütter/Väter und
Kinder insgesamt noch die Deckung des Bedarfs des Kin-
des.

Einem Kind ohne Behinderung droht kein Nachteil, der nur
durch einen Leistungsvorrang des § 19 SGB VIII im Hin-
blick auf die Mutter zu vermeiden wäre. Diesem Kind steht
zwar kein Anspruch auf Eingliederungshilfeleistungen ge-
gen den Sozialhilfeträger zu. Daraus folgt jedoch keine
Schutzlücke. Vielmehr sind die Kosten für die gemeinsame
Unterbringung mit dem sorgeberechtigten behinderten El-
ternteil in einer gemeinsamen Wohnform für Mütter/Väter
und Kinder auch dann abzudecken, wenn sich die Kosten-
tragung für die Mutter nicht nach § 19 SGB VIII richtet. Der
vorliegende Fall gibt dabei keinen Anlass zur Klärung der
Frage, ob in den Fällen, in denen dem behinderten Eltern-
teil vorrangige Leistungen der Eingliederungshilfe zu gewäh-
ren sind, dem Kind selbst – ungeachtet dessen, dass nach § 19
SGB VIII allein der Elternteil anspruchsberechtigt ist und
sich die gemeinsame Betreuung mit dem Kind insoweit re-
gelmäßig als ein Annex zu einer dem Elternteil gewährten
Hilfe nach § 19 SGB VIII darstellt – ein Anspruch nach § 19
SGB VIII zuzubilligen ist. Denn die Gewährung von Ein-
gliederungshilfe an den behinderten Elternteil schließt es
nicht aus, dass diesem – neben dem Anspruch auf Einglie-
derungshilfe – auch ein (ergänzender) Anspruch auf Jugend-
hilfe nach § 19 Abs. 1 SGB VIII im Hinblick auf die Kosten
für die Unterbringung seines Kindes in der Mutter-Kind-Ein-
richtung zusteht (vgl OVG NW 30.11.2000, 22 B 762/00 =
FEVS 53, 265). Der Vorrang des § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII
für die Leistungen der Eingliederungshilfe reicht nur so weit,
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wie der Bedarf an Leistungen durch diese abgedeckt wird
und schließt im Übrigen einen Rückgriff auf Jugendhilfeleis-
tungen nicht aus.

Selbst wenn dem nicht zu folgen wäre, wäre die Deckung
des verbleibenden Bedarfs in Anwendung anderer Bestim-
mungen entweder der Jugend- oder der Sozialhilfe sicher-
zustellen. In Betracht kommen die Gewährung von Hilfe zur
Erziehung (§ 27 Abs. 1 SGB VIII) und in diesem Rahmen
nach § 39 SGB VIII (vgl zur Jugendhilfe in Mutter-und-Kind-
Einrichtungen des Strafvollzugs Urt. 12.12.2002, aaO) oder
die Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe (Hilfe zum
Lebensunterhalt in einer Einrichtung). Letzterem stünde auch
der Vorrang ambulanter Leistungen (§ 13 Abs. 1 S. 2 SGB
XII) im Ergebnis nicht entgegen, wenn und soweit nur durch
die Betreuung in einer gemeinsamen Wohnform für Mütter/
Väter und Kinder eine Trennung von dem zur Sorge ver-
pflichteten und berechtigten Elternteil und damit die Beein-
trächtigung seines Elternrechts (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG) ver-
mieden werden könnte.

Anmerkung

I. Konkurrierende Leistungsansprüche auf Eingliede-
rungshilfe und Jugendhilfe: Vorrang der Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen

Der Rechtsstreit, welcher der Entscheidung zugrunde liegt,
betrifft die Frage der Verpflichtung von Jugendhilfe- oder
Sozialhilfeträger zur Tragung der Kosten für die Unterbrin-
gung und Betreuung einer hilfebedürftigen jungen geistig
behinderten Mutter in einem Mutter-Kind-Heim. Dabei geht
das BVerwG zunächst davon aus, dass für die Hilfeempfän-
gerin vorliegend sowohl ein Anspruch auf Leistungen nach
§ 19 Abs. 1 SGB VIII gegen den Träger der Jugendhilfe als
auch ein Anspruch auf Eingliederungshilfe gegen den Trä-
ger der Sozialhilfe bestand. Ein Erstattungsanspruch des
Sozialhilfeträgers, der zunächst die Unterbringungs- und
Betreuungskosten übernommen hatte, gegenüber dem örtli-
chen Jugendhilfeträger wird vom BVerwG jedoch verneint,
weshalb es die darauf gerichtete Klage abweist. Nach Fest-
stellung des Gerichts ist der Träger der Eingliederungshilfe
nach § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII vorrangig zur Leistung ver-
pflichtet, sodass ihm nach § 104 (Abs. 1 S. 1) SGB X kein
Erstattungsanspruch gegen den beklagten Jugendhilfeträger
zusteht. Eine zumindest teilweise Kongruenz sachlich auf-
einander bezogener Leistungen für Mutter und Kind, die
durch die einrichtungsgebundene Erbringung auch zeitlich
und örtlich verbunden sind, mit der Eingliederungshilfe sieht
das BVerwG jedenfalls als ausreichend für die Anwendbar-
keit des § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII.

Die Entscheidung des BVerwG (vgl auch bereits BVerwG
ZfJ 2000, 191 = NJW 2000, 2688) ist im Grundsatz zu be-
grüßen, dies unter folgenden Aspekten:

Verdeutlicht wird einerseits die weitgefasste Zielsetzung der
Eingliederungshilfe. Bei den Eingliederungshilfeleistungen
nach dem SGB VIII (für Kinder und Jugendliche mit seeli-
scher Behinderung) und den Eingliederungshilfeleistungen
nach dem SGB XII handelt es sich um bedeutende Leistungs-
arten für Menschen mit Behinderungen. Sie umfassen im
Allgemeinen Leistungen der Frühförderung, der medizini-
schen Rehabilitation, der Teilhabe am Arbeitsleben und zur
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (dazu ausf. Lach-

witz, in: HK-SGB IX, 3. Aufl. 2010, Anh. 2). Sie umfassen
im Speziellen aber auch – wie aus den Regelungen des § 54
Abs. 1 SGB XII, § 55 Abs. 2 Nr 6 SGB IX ersichtlich –
Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmög-
lichkeiten. Aus dem Begriff der „Leistungen der Eingliede-
rungshilfe nach dem Zwölften Buch für junge Menschen“
in § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII schließt das BVerwG zu Recht,
dass hiermit auch durchaus Leistungen der Eingliederungs-
hilfe für geistig behinderte junge Menschen, die selbst Kin-
der haben, gemeint sind (vgl auch LSG NW JAmt 2007,
610). Die Bewertung (anderer Gerichte, so des OVG NW
JAmt 2001, 424), dass Leistungen nach dieser Vorschrift
allein oder vorrangig wegen der Interessen des Kindes ge-
währt würden und deswegen letztlich nur auf den Bedarf
des Kindes bezogen sind, teilt das BVerwG ausdrücklich
nicht.

Vom BVerwG betont wird dabei der entscheidende Aspekt
und das gesetzgeberische Ziel der Förderung der Selbstbe-
stimmung von Menschen mit Behinderung und ihrer gleich-
berechtigten Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, die
weder nach dem Wortlaut noch nach dem Sinn der gesetzli-
chen Regelungen nach SGB XII (§ 53 Abs. 3 S. 2) wie auch
SGB IX (§ 55) die Situation der Elternschaft behinderter
Menschen ausnimmt. Wesentlich in dem Zusammenhang ist
die Betonung der über Art. 6 Abs. 2 GG grundrechtlich ge-
schützten „Elternrolle“ auch behinderter Menschen und des
Vorhandenseins eines eingliederungshilferechtlichen Be-
darfs, der dahin geht, die Erziehungskompetenz eines be-
hinderten Elternteils zu stärken und ihm so ein Zusammen-
leben mit seinem Kind zu ermöglichen. Der Bedarf besteht
unabhängig vom Alter des Kindes und bleibt von der Ein-
gliederungshilfe umfasst.

Eine argumentative Unterstützung im trägerübergreifenden
Kontext findet dies auch bereits in der Eingangsbestimmung
des SGB IX; so heißt es dort in § 1, dass bei der Förderung
der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft, Vermeidung von Benachteiligun-
gen und deren Entgegenwirken den besonderen Bedürfnis-
sen bedrohter Frauen und Kinder Rechnung zu tragen ist.
Auch aus § 4 Abs. 1 Nr 4 SGB IX folgt die Zielsetzung der
Leistungen zur Teilhabe, unabhängig von der Ursache der
Behinderung die persönliche Entwicklung der betroffenen
Menschen ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Le-
ben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbstständige
und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu
erleichtern. Dies kann zB – wie vorliegend – durchaus auch
im Rahmen des Aufenthalts in einer betreuten Außenwohn-
gruppe oder auch einer Mutter-Kind-Einrichtung (vgl in die-
sem Zusammenhang auch § 41 SGB V betreffend medizini-
scher Rehabilitation für Mütter und Väter) bzw gemeinsamen
Wohnform mit dem Kind nach § 19 SGB VIII erfolgen.

Nicht ausreichend verdeutlicht wird hingegen, was noch
wünschenswert gewesen wäre, die insofern gleichrangige
Stellung von Jugendhilfe und Sozialhilfe als Träger von
Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe nach dem SGB
IX. Als Rehabilitationsträger nehmen nach § 6 SGB IX die
Träger der öffentlichen Jugendhilfe und ebenso die Träger
der Sozialhilfe für Leistungen zur medizinischen Rehabili-
tation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und Leis-
tungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 5 Nr 1,
2 und 4 SGB IX) ihre Aufgaben selbstständig und eigenver-
antwortlich – sowie auch im Sinne der Ganzheitlichkeit der
von ihnen zu erbringenden Leistungen – wahr. Auf Abgren-
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zungsschwierigkeiten in der Leistungszuständigkeit deutet
das BVerwG in seiner Entscheidung allerdings hin. Diese
dürften im vorliegenden Kontext sicherlich auch zu einem
guten Teil darin begründet liegen, dass der Gesetzgeber, was
jedenfalls nicht zwingend bzw ohne Weiteres nachvollzieh-
bar erscheint, für Leistungen der Eingliederungshilfe nach
§ 35a SGB VIII die Jugendhilfe allein für seelisch und nicht
auch auf andere Weise (körperlich) behinderte Kinder und
Jugendliche für zuständig erklärt hat.

Mit der abweichenden Auffassung des BSG (JAmt 2009,
623) setzt sich das BVerwG in seiner Entscheidung kurz
auseinander. Die Abweichung in den Rechtsauffassungen
bezieht sich darauf, dass das BSG auch eine teilweise Kon-
gruenz der Leistungen – als Voraussetzung für eine Kosten-
erstattung des einen Leistungsträgers gegenüber dem ande-
ren – nicht annimmt und daher auch die vorerwähnte Kon-
kurrenzregelung für nicht anwendbar hält. Diese divergie-
renden Rechtsauffassungen von BVerwG und BSG bedin-
gen jedoch keine Vorlage an den Gemeinsamen Senat der
obersten Bundesgerichte (§ 2 Abs. 1, § 11 Abs. 1 RsprEinhG)
zur Klärung der „rechtsstreitigen“ Frage, da es sich bei den
Rechtsausführungen des BSG nicht um tragende Gründe
seines Urteils, sondern ausdrücklich (lediglich) um als sol-
che gekennzeichnete „Entscheidungshilfen“ für die Vorin-
stanz (LSG NW, s.o.) handelt, auf die es im konkreten Fall
wegen der Zurückverweisung der Sache wegen eines Ver-
fahrensfehlers nicht ankam.

II. Entwicklungen zur Eingliederungshilfe vor dem
Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention

Illustrativ sind die aktuellen Entwicklungen zur Eingliede-
rungshilfe vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechts-
konvention:

Vor dem Hintergrund großer finanzieller Schwierigkeiten der
Länder, verstärkt durch die für die Zukunft zu befürchten-
den noch weiter steigenden Kosten der Eingliederungshil-
fe, haben die Minister/innen und Senator/inn/en für Arbeit
und Soziales der Länder zuletzt auf ihrer Arbeits- und Sozi-
alministerkonferenz (ASMK) Mitte November 2008 ihr ge-
meinsames Ziel bekräftigt, Menschen mit Behinderungen die
gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe am Leben
in der Gesellschaft, besonders in den Bereichen Erziehung,
Bildung, Ausbildung, Arbeit und Wohnen, zu ermöglichen
und dazu die gesetzlichen Grundlagen zu verbessern. Eine
Reform der Eingliederungshilfe sollte sich danach an fol-
genden Eckpunkten orientieren:

• Entwicklung zu einer personenzentrierten Teilhabeleis-
tung durch eine stärkere Berücksichtigung der individu-
ellen Bedarfe und Beachtung des Selbstbestimmungs-
rechts der Menschen mit Behinderungen,

• Entwicklung eines durchlässigen und flexiblen Hilfesys-
tems sowie

• Schaffung von Beschäftigungsalternativen zur Werkstatt
für behinderte Menschen.

Ein besonderer Stellenwert wird der Verbesserung der Teil-
habe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderungen zu-
gewiesen. Dabei kann nach Einschätzung der ASMK das von

der Bundesregierung eingebrachte Gesetz zur Einführung
unterstützter Beschäftigung (vom 22.12.2008, BGBl I,
2959), in dessen Zuge vor allem ein neuer § 38a in das SGB
IX aufgenommen worden ist, grundsätzlich einen wichtigen
Beitrag leisten, die berufliche Integration von Menschen mit
Behinderungen zu intensivieren.

Von den Verbänden behinderter Menschen und der Beauf-
tragten der Bundesregierung für die Belange behinderter
Menschen (im Rahmen eines Gemeinsamen Positionspapiers
zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe, s.u. www.
behindertenbeauftragte.de) ausdrücklich begrüßt wird eine
konsequente Anbindung der Leistungen der Eingliederungs-
hilfe an den Bedarf des behinderten Menschen. Die Mög-
lichkeit, zeitweise oder längerfristig in einer Wohnstätte
verbleiben zu können, eröffne auch Menschen die Gelegen-
heit, die bereits im stationären System leben, in ihrer ge-
wohnten Umgebung zu verbleiben und dennoch andere Be-
treuungsformen in Anspruch zu nehmen. Weiter werden ein-
zelne passgenaue, nachfrageorientierte Leistungsmodule
anstelle einer angebotsbestimmten Komplettversorgung als
richtiger Weg in die Zukunft gewertet, dabei eine Sozialpla-
nung für den ambulanten Angebotsraum als außerordentlich
wichtig erachtet. Das bisherige inflexible System stelle für
viele behinderte Menschen und ihre Angehörigen eine gro-
ße Barriere dar und halte sie davon ab, die Möglichkeiten
des (trägerübergreifenden) Persönlichen Budgets (§ 17 SGB
IX) für sich zu nutzen. Begrüßt wird auch die Schaffung von
Beschäftigungsalternativen zur Werkstatt für behinderte
Menschen, gestärkt werden müsse die Durchlässigkeit von
der Werkstatt in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Die Verbände behinderter Menschen und die Behinderten-
beauftragte verfolgen letztlich das mittel- und langfristige
Ziel einer Neuausrichtung der Behindertenhilfe, das sich an
den Vorgaben der UN-Behindertenkonvention messen las-
sen müsse. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom
13.12.2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen (Behindertenrechtskonvention – BRK), das mit Inkraft-
treten des Ratifikationsgesetzes (vgl BT-Drucks. 16/10808;
s.a. Lachwitz RdLH 2008, 183) und Hinterlegung der Rati-
fikationsurkunde bei den Vereinten Nationen in innerdeut-
sches Recht umgesetzt ist, basiert auf den zentralen Men-
schenrechtsabkommen der Vereinten Nationen und konkre-
tisiert die dort verankerten Menschenrechte für die Lebens-
situation von Menschen mit Behinderungen. Das Überein-
kommen verbietet die Diskriminierung von Menschen mit
Behinderungen in allen Lebensbereichen und garantiert ih-
nen die bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Menschenrechte.

Mit der BRK besteht das erste universelle Rechtsinstrument,
das bestehende Menschenrechte aus der Perspektive der
Menschen mit Behinderungen und mit Blick auf ihre spezi-
fischen Lebenslagen konkretisiert und rechtlich verankert.
Angesichts dieser Vorgaben wird (auch) in Deutschland die
Diskussion darüber fortgeführt werden (müssen), wie die
volle Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen in die Gesellschaft sowie ihr sozialer Schutz am
besten verwirklicht werden können.

Rechtsanwalt Dr. Thomas Stähler, Frankfurt aM


